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§ 10 NÖ GPVWO Veröffentlichung
der Wahlvorschläge

 NÖ GPVWO - NÖ Gemeinde-Personalvertretungswahlordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Die Wahlvorschläge sind spätestens am siebenten Tage vor dem (ersten) Wahltag durch Anschlag in den Dienststellen

unter Anführung der Bezeichnung der Wählergruppen in der Reihenfolge der Einbringung zu verö7entlichen. Der

Inhalt der Wahlvorschläge muß aus der Verö7entlichung zur Gänze ersichtlich sein. Nach der Verö7entlichung dürfen

Wahlvorschläge nicht mehr abgeändert werden.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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